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Umgang mit Wirtschaftsunternehmen 
 
 

insbesondere mit Pharmaunternehmen und anderen Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich (Rehakli-
niken, Hilfsmittelhersteller, Apotheken, etc.). 
 

Allgemeines 

Bereits im Jahr 2000 hat die DGM Leitsätze zur Zusammenarbeit mit der pharmazeutischen Industrie verab-
schiedet und veröffentlicht.  

In der Folge wurden sogenannte Selbstverpflichtungserklärungen im Rahmen des Paritätischen Wohlfahrts-
verbandes und der BAG Selbsthilfe mit Beteiligung der DGM entwickelt und verabschiedet. Auf unserer 
Homepage sind die aktuellen Leitsätze und das Monitoring über die erhaltenen Einnahmen nachlesbar (sie-
he http://www.dgm.org/ueber/finanzen.  

Im Jahre 2005 wurde die Diskussion über das Verhältnis der Selbsthilfe zu Pharmaunternehmen durch ten-
denzielle Veröffentlichungen (DIE ZEIT, verschiedene Fernsehsendungen, Transparency International u.a.) 
neu angefacht. Auch die Krankenkassen verlangen eine entsprechende Erklärung.  

Zudem hat sich die DGM 2018 der Initiative Transparenter Zivilgesellschaft angeschlossen und gibt detail-
liert Auskunft über Mittelherkunft und -verwendung. 
 

Hintergrund 

Die Industrie, insbesondere die Pharmaindustrie, ist nicht sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, alter-
native Wege zur Vermarktung ihrer Produkte zu erschließen. Es hat nachweislich Fälle gegeben, in denen 
Vertreter der Pharmaindustrie verdeckt Selbsthilfegruppen gegründet und dort natürlich massiv für be-
stimmte pharmazeutische Produkte geworben haben. Es gibt auch Selbsthilfeorganisationen, deren Etat 
fast ausschließlich aus Mitteln eines Pharmaunternehmens stammt. 

So konnte das Bild entstehen, dass die Selbsthilfe nicht die Interessen der Patienten und Betroffenen ver-
tritt, sondern durch die Industrie gesteuert wird. Wie so oft muss die große Zahl unabhängiger Selbsthilfe-
gruppen für die Sünden einiger weniger „schwarzer Schafe“ büßen. Ähnliches ist auch in der Zusammenar-
beit mit kommerziellen Diensten zu berücksichtigen.  
 

Politische Dimension 

Im Rahmen der Patientenbeteiligung im Gesundheitswesen ist es uns (der Selbsthilfe) gelungen, als Vertre-
ter der Betroffenen anerkannt zu werden und in die entsprechenden Gremien zu gelangen. Gerade im Ge-
meinsamen Bundesausschuss ist eine starke, unabhängige Position von großer Bedeutung, die auf dem o.g. 
Hintergrund gefährdet wäre.  
 

Finanzielle Dimension 

Aktuell fordern die Krankenkassen eine Erklärung zum Umgang mit Wirtschaftsunternehmen. Die Zuschüs-
se nach §20 c SGB V werden in Zukunft davon abhängen. Dies gilt sowohl für die Bundes- als auch für die 
Landes- und Ortsebenen. Auch öffentliche Zuschussgeber (z.B. Sozial- und Gesundheitsministerium etc.) 
beobachten diesen Bereich und werden ggf. ebenso Erklärungen einfordern. 
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Spenden von mehr als 20.000,00 Euro sind seit 2022 dem Lobby-Register der Bundesregierung zu melden. 
Sollten Sie Unterstützung in dieser Höhe erhalten, so setzten Sie sich mit der DGM-Bundesgeschäftsstelle in 
Verbindung. Hier mit Patricia Habbel-Steigner, Tel. 07665-9447-17 oder patricia.habbel-steigner@dgm.org. 
 
 

Was bedeutet das konkret für die Arbeit der DGM? 
 
Das oberste Gebot für den Umgang mit Wirtschaftsunternehmen ist eine größtmögliche Transparenz. In 
den entsprechenden Leitsätzen wird versichert, dass alle Sponsoring-Kontakte mit Unternehmen schriftlich 
abgefasst und in entsprechender Form veröffentlicht werden. Dies gilt auch, wenn kein Geld fließt, sondern 
Sachleistungen (Druck von Faltblättern, Stellung von Räumen etc.) gewährt werden. In all diesen Fällen ist 
zuvor, möglichst rechtzeitig, die Bundesgeschäftsstelle zu informieren! 
 
So gerne wir auch von Seiten der Wirtschaftsunternehmen Förderungen entgegennehmen, so sehr achten 
wir auf unsere Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Dies muss auf allen Ebenen durchgängig gewährleistet 
sein. 

 
 

 
 
Selbstverpflichtung der DGM zum Umgang mit Wirtschaftsunternehmen 
 
Die wichtigsten Punkte sind: 
 
Autonomie  
der Selbsthilfe   keine Abhängigkeiten! 
 
Transparenz   Alle Vorgänge sind in der Organisation bekannt und werden in geeigneter Form  

veröffentlicht. 
 
Datenschutz   Es werden keine Adressen oder andere Daten von Mitgliedern weitergegeben. 
 
Information Auf Drucksachen ist kenntlich zu machen, wenn diese gesponsert sind.  

Dies geschieht durch einen Hinweis: „Mit freundlicher Unterstützung von ...“ 
 
Veranstaltungen  Wenn eine Veranstaltung durch ein Unternehmen ganz oder teilweise finanziert  

wird, ist dies kenntlich zu machen. 
 
Reisekosten    Dürfen nur im Rahmen der Reisekostenordnung und Honorare nur im Rahmen  

der Honorarordnung gezahlt werden. 
 
Monitoring   Die Selbsthilfeorganisationen erklären sich bereit, die Umsetzung der Leitsätze  

überprüfen zu lassen. 
 

 


